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VII

Geleitwort

Mit der Weimarer Republik  ist der Begriff des Scheiterns unlösbar verbunden. Die 
Frage, inwieweit tatsächlich konstruktive „Fehler“ ihrer Verfassung dafür mitverant-
wortlich waren, dürfte von der Bewertung der widrigen Einflussfaktoren abhängen, 
denen die junge Republik nach Revolution und Versailler Frieden ausgesetzt war: der 
außenpolitischen Marginalisierung, der tiefgreifenden finanz- und wirtschaftspoliti-
schen Krise wie auch der desintegrativen Tendenzen, welche die politisch radikalen 
Ränder stärkten und damit die gesellschaftliche und innenpolitische Situation zuneh-
mend destabilisierten. Klare Schwächen der  Verfassung selbst dürften in der mangeln-
den Sicherung ihrer Durchsetzbarkeit zu sehen sein, indem eine Regelung für den 
 justiziellen Organstreit wie auch die staatsgerichtliche Normenkontrolle auf Reichs-
ebene unterblieben war. Zugleich waren es Forderungen nach Revision seitens ihrer 
Gegner sowie Vorbehalte auch ihrer Befürworter, welche die Weimarer Reichsver-
fassung begleiteten und ihre weitere Erosion begünstigten, während es an beherzter 
Loyalität und Wählerzuspruch fehlte.

Außer Zweifel steht indessen, dass das Scheitern 1919 nicht gewollt war. Hierzu 
arbeitet das vorliegende Werk von Professor Dr. Jörg-Detlef Kühne in nachdrücklicher 
Weise die Anfänge der Weimarer Verfassung, die mit ihr verbundenen  Erwartungen 
und Absichten sowie Entwicklungsoffenheiten heraus. Dass genaues Wissen um den 
Kontext sowie komplexen Prozess der Entstehung unentbehrliche Voraussetzung für 
das jeweilige Verständnis ist, gilt gleichermaßen für die Weimarer Reichsverfassung  
wie das Grundgesetz, die beide in äußerst schwieriger Zeit einen staatlichen Neu-
beginn markierten – die Weimarer Reichsverfassung nach der Niederlage des Kaiser-
reiches im Ersten, das Grundgesetz nach der totalen Niederlage Hitler-Deutschlands 
im Zweiten Weltkrieg. Dabei folgte das vom Parlamentarischen Rat geschaffene Grund-
gesetz, wo dies möglich war, der ihm vorausgehenden Verfassung mit bewusst kriti-
scher Distanz und grenzte sich zugleich von ihr deutlich ab: Bekanntlich übernahm es 
den  wesentlichen Teil des Grundrechtskatalogs, während es Legitimation und Macht 
der Verfassungsorgane, aber auch deren Beziehungen zueinander neu bestimmte.  

Angesichts der elementaren Bedeutung, die der Weimarer Reichsverfassung in 
der historischen Betrachtung wie auch im systematischen Vergleich mit dem Grund-
gesetz zukommt, muss der Befund zunächst überraschen, dass eine „umfassende 
 Monographie zur Geschichte der Entstehung der Weimarer Reichsverfassung“  bisher  
fehlte, wie bereits mein Amtsvorgänger Friedrich P. Kahlenberg, in seinem Geleitwort 
zu Band 47 dieser Reihe (Ludwig Richter: Kirche und Schule in den Beratungen der 
Weimarer Nationalversammlung) festgestellt hat. Die äußeren Gründe dafür haben 
lange Zeit in einer Zerstreuung der wesentlichen Archivbestände gelegen, die auf das 
ehemalige Zentrale Staatsarchiv der DDR und das Bundesarchiv verteilt gewesen 
 waren. Allerdings gab es durchaus weitere Faktoren, welche die Wahrnehmung der 
Verfassungsberatungen bereits in zeitgenössischer Perspektive beeinträchtigt haben: 
Dies waren sowohl Unzulänglichkeiten und Lücken in der Dokumentation der 
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 Sitzungsniederschriften wie auch das  noch wenig ausgeprägte Interesse einer in ers-
ten Ansätzen befindlichen verfassungsgeschichtlich orientierten Zeitgeschichte. Die 
Gegnerschaft der Nationalsozialisten,  welche die Weimarer Verfassung materiell aus-
höhlten, ohne sie formell außer Kraft zu setzen, sowie kriegsbedingte Überlieferungs-
verluste taten ein Übriges, den Zugang zu behindern. 

Vor dem geschilderten Hintergrund kommt der vorliegenden Arbeit das besonde-
re Verdienst zu, dem Befund einer bisher fehlenden Monographie in zweifacher Weise 
abzuhelfen, indem sie nicht nur Archivgut – im Bundesarchiv sowie in anderen archi-
vischen Einrichtungen – aufgespürt und systematisch ausgewertet hat, sondern auch 
ergänzende Dokumente selbst in kritischer Edition zugänglich macht, namentlich die 
umfangreichen Agenturberichte von Wolff’s Telegraphischem Büro, welche die Tätig-
keit des Ausschusses der Nationalversammlung zur Vorbereitung des Verfassungs-
entwurfes begleiteten. 

Mit dem bevorstehenden 100. Jahrestag der Gründung der Weimarer Republik 
und der Entstehung ihrer Verfassung erscheint das Buch von Professor Dr. Kühne zum 
geeigneten Zeitpunkt, und ich freue mich sehr, es in der Reihe der Schriften des 
 Bundesarchivs zu veröffentlichen. Über den aktuellen Anlass hinaus bleibt für diese 
Entscheidung freilich ebenso wichtig, dass es sich um ein wesentliches Werk der ver-
fassungsgeschichtlichen Grundlagenforschung handelt. 

Koblenz, im Februar 2018     Dr. Michael Hollmann
 Präsident des Bundesarchivs

Das Werk „Die Entstehung der Weimarer Reichsverfassung“ von Herrn Prof. Dr. Küh-
ne ist in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit ausgesprochen anerkennend und erfolg-
reich aufgenommen worden, so dass die erste Druckauflage mittlerweile vergriffen ist. 
Angesichts des Wandels hin zu digitalen Publikationen und einer damit sich verän-
dernden Nutzungspraxis hat sich das Bundesarchiv entschieden, eine zweite mit Kor-
rekturen versehene und um einige Ergänzungen erweiterte Auflage in Form eines 
 e-books zu veranstalten. Damit verbunden ist die Erwartung, dass diesem grundlegen-
den Werk weiterhin die gebührende Wahrnehmung in Forschung und Öffentlichkeit 
erhalten bleibt.

Koblenz, im Mai 2022 Professor Dr. Michael Hollmann
 Präsident des Bundesarchivs



IX

Vorwort

Die vorliegende Arbeit rückt die Entstehung der Weimarer Reichsverfassung und ihre 
anfänglichen Geltungsrealitäten stärker in den Mittelpunkt als bisher. Dies geschieht 
durch Erschließung der seinerzeitigen Verfassungsberatungen über bereits erschienene 
amtliche und sonstige Quellenwerke hinaus. Soweit wie möglich werden damit lang-
jährige Defizite behoben, die durch die Armut der Weimarer Republik, die Gegner-
schaft der anschließenden Diktatur und Verluste durch Verfolgung und Krieg entstan-
den sind, wobei auch die deutsche Teilung den Zugriff auf einschlägige Aktenbestände 
namentlich des ehemaligen Reichsarchivs hemmte. Durch die volle Erfassung der noch 
auffindbaren Materialien zur Verfassungsentstehung einschließlich später eher ver-
nachlässigter Begleitliteratur von 1919 kommt es zu deutlichen Vertiefungen. Dies gilt 
für das ursprüngliche Wollen dieser Reichsverfassung ebenso wie für ihre damals an-
gedachte Entfaltung und für wichtigere strukturelle Grundfragen. Die daraus resultie-
renden Erkenntnisse erschweren nicht allein eine zu bequeme Rückprojektion des spä-
teren Verfassungsscheiterns, sondern machen vor allem Leistung wie Schwierigkeiten 
bei Errichtung und Erhalt des ersten volldemokratischen Verfassungsstaats Deutsch-
lands besser greifbar. Dass es sich dabei auch hundert Jahre später um keine veralteten, 
sondern Dauer-Probleme handelt, zeigt sich derzeit nicht nur in europäischen Trans-
formationsstaaten.

Die Arbeit hätte ohne die Unterstützung meiner Lehrstuhlmitarbeiter nicht be-
wältigt werden können. Mein besonderer Dank gilt namentlich meiner zu früh verstor-
benen Sekretärin Frau Anita Schwender, meinem seinerzeitigen Assistenten und 
 nunmehrigen Kollegen Herrn Dieter Müller und meiner langjährigen, inzwischen an-
waltlich tätigen Mitarbeiterin Frau Stephanie Löhrius. Mit ganz besonderem Nachdruck 
danke ich weiter Frau Karin Hase, die mit unermüdlicher Bereitschaft und  Sorgfalt die 
atlantische Last der Texterstellung samt vielfachen Umschreibungen und Korrekturen 
in einem Entstehungsprozess von über einem Jahrzehnt mit Bravour  gemeistert hat. 
Dankbar für viele wertvolle Hilfen bin ich ferner namentlich dem Thüringischen Haupt-
staatsarchiv und Stadtarchiv in Weimar, dem Bundesarchiv in Berlin und Koblenz mit-
samt der Aufnahme in seine Schriftenreihe, dem Österreichischen Staatsarchiv in Wien 
sowie dem bibliothekarischen Leiter des Juristischen Seminars der Universität Kiel und 
seiner Vorgängerin, die die Schätze der dort von W. Jellinek angelegten  Bestände zur 
Weimarer Verfassungsentstehung unbürokratisch zugänglich gemacht haben. Schließ-
lich sage ich Dank für Kollegenzuspruch sowie dem Freundes- und Verwandtenkreis, 
der treuliche Stütze und großzügig Quartier bei Archivreisen bot. Nicht zuletzt und 
mehr als Worte zum Ausdruck bringen können, danke ich meiner Frau für ihr großes 
Verständnis und ihre tragende Geduld während der Arbeitsmühen.

Am Jahrestag der Wahlen zur Weimarer Nationalversammlung,
dem 19. Januar 2018
 Jörg-Detlef Kühne
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Mit Dank an das Bundesarchiv begrüße ich sehr, dass es hiermit die Arbeit in seiner 
Schriftenreihe vorrätig und damit allgemein greifbar hält. Dabei wird das vergriffene 
Buch, wenngleich nun in elektronischer Form, in berichtigter und aktualisierter Fas-
sung vorgelegt. Gegenüber der Papierausgabe von 2018 sei hierzu genauer darauf auf-
merksam gemacht, dass nach durchgreifender Überprüfung vor allem etliche kleinere 
Druckfehler und Ungenauigkeiten behoben werden konnten. Darüber hinaus wurde 
eine gewisse Aktualisierung vor genommen. Sie hat sich freilich entsprechend dem 
Grundanliegen der Arbeit darauf beschränkt, die umfangreiche Literatur zur 100-Jahr-
Feier der Weimarer Verfassung nur insoweit zu berücksichtigen, als sie entstehungs-
geschichtlich nennenswerte An reicherungen bot. Nicht zuletzt veranlasste zu solcher 
Beschränkung auch die in der Sache erfreuliche Aufnahme, die die vergriffene Papier-
auflage gefunden hat. 

Am Jahrestag der letzten Sitzung der Deutschen Nationalversammlung 1920,
dem 21. Mai 2022
 Jörg-Detlef Kühne
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„Wir sind … überzeugt, dass unser …Volk, wenn es 
zur Ruhe gekommen sein wird, besser würdigen kann, 
ein wie großes und gewaltiges Werk diese Verfassung 
ist, als das zur Zeit  unter der Parteileidenschaft und im 
Widerstreit der Meinungen geschieht.“ (Anf. Juli 1919)

 Erich Koch-Weser
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A. Zum Veröffentlichungsstand und Kreis  
der Entstehungsbeteiligten

1. Minderbefund und Abhilfeanliegen

Es ist die Erleichterung und Freude über das Zustandekommen der Weimarer Reichs-
verfassung (WRV), die ihren wichtigsten Vorkämpfer und geistigen Stammvater Hugo 
Preuß1 kurz darauf beschönigend schreiben lässt, sie sei nicht im Sonnenglanz des 
 Glückes geboren. Denn für ihn wird dieses expressionistisch angehauchte Wort die mil-
deste Beschreibung ihrer Entstehungsbelastungen bleiben. Spricht er doch danach wie 
schon zuvor hinsichtlich der Zeit- und Begleiterscheinungen ihres Werdens deutlich her-
ber von „Jammer und Elend“.2 Erwähnt seien dazu stichwortartig nur Kriegsniederlage 
wie  Revolution, regional bürgerkriegsartige Eruptionen wie die damalige Nahrungsmittel-
blockade der Alliierten und weiter die breite Enttäuschung über den Versailler Frieden 
mit etlichen demütigenden Imparitäten für Deutschland.3 Dass Letztere indessen in der 

1 So DERS., Verfassungswerk (10.8.1919), SRF, S. 421; wesentlich leistungsorientierter nennt SIMONS, 
Preuß, S. 16, das Gelingen schon wegen der Anfangsschwierigkeiten von 1918/19 „ein verfassungs-
geschichtliches Wunder“, ähnl. schon MAUSBACH (Z), Kulturfragen, S. 32: „beinahe ein Wun-
der“. – Zu Preuß‘ bis heute variantenreich gebliebener Würdigung v. HIPPEL, Bespr., S. 271: Ur-
schöpfer; ähnl. ANSCHÜTZ, Vorwort, S. III: Verfassungsurheber, PORTNER, S. 145: Erzvater; 
allgemeiner FEDER, S. 24: Vater der WRV, ebs. BENDA, S. 296 u. M. DREYER im Titel seiner politi-
schen Preuß-Biographie. Eingeschränkter HAUSSMANN, Verfassungswerk, S. 1: Vater des Ent-
wurfs; ähnl. BEYERLE, Zehn Jahre, S. 20: geistiger Urheber des Verfassungsentwurfs; abschwä-
chend BILFINGER, S. 171: einflußreichster Mitarbeiter; vermittelnd ZIEGLER, S. 91: erster Architekt. 
Weitergehend SIMONS, Preuß, S. 16: eigentl. geistige(r) Schöpfer. Zu weitgehend v. FREYTAGH-
LORINGHOVEN, S. 11: „geistiger Vater“ u. ähnl. VOSSKUHLE, S. 255, was jedenfalls nicht für die 
Grundrechte als 2. WRV-Hauptteil gilt, vgl. nur Preuß, VA, S. 183 ff., 369 sowie VRT 328, S. 2073 
(69. Sitz., 29.7.1919) u. dazu schon S. NEUMANN, S. 49 u. PORTNER, S. 167 f., ähnl. GUSY, 100 
Jahre, S. 41 u. 46. – Grundsätzlich a. A. hstl. des Einflusses von Preuß, und zwar auch beim Staats-
aufbau G. SCHULZ, S. 207; dazu s. u. B 3b mit Fn. 218.

2 DERS., Verfassungsfeier in Hamburg (1921), PGS (Nr. 73), S. 601, u. ähnl. bereits DERS. zu Beginn 
der 3. Lesung der WRV, in: VRT 328, S. 2072 (69. Sitz., 29.7.1919). DERS., Verfassungsfeier in Hanno-
ver (1922), PGS IV (Nr. 76), S. 604, wo er den Druck der Sieger sowie das innere Chaos nennt. Ähnl. 
HOLBORN, RPrVBl. S. 922 u. DERS., Wissenschaft, S. 10 f.

3 Dazu zeitgen. nur Stresemann, in KOLB/RICHTER, S. 230 sowie PREUSS, Bespr. (1923), PGS III 
(Nr. 16), S. 290: „verbrecherische(r) Wahnsinn von Versailles“, weiter s. u. Fn. 268 u. heute die allge-
meinhist. Werke von BÜTTNER, S. 121 ff., KOLB, S. 23 ff., H. SCHULZE, S. 189 ff., H. A. WINKLER, 
S. 206 ff. sowie namentlich auch zur Lebensmittelblockade HAUPTS, S. 293 ff. Zur spezifisch verfas-
sungshistorischen Literatur s. u. A 3.
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alsbald erschienenen, umfassend angelegten franz. Studie über die von der WRV erst-
mals etablierte deutsche Demokratie praktisch übergangen werden, gehört trotz ange-
sagter Mitbehandlung der politischen Psychologie ebenfalls zur damaligen Wirklichkeit.4

So sehr man das Eingangswort von Preuß auch auf die deutschen Verfassungge-
bungen von 1849 und 1949 in Frankfurt a. M. und Bonn erstrecken könnte,5 verglichen 
mit der WRV und zugleich ihr Umfeld beleuchtend werden die Startchancen für das 
Grundgesetz (GG) jedenfalls insoweit günstiger sein, als aufgrund der totalen Kriegs-
niederlage mit folgender Besatzungsherrschaft 1948/49 praktisch drei ademokratische 
Gesellschaftsfaktoren und massive Weimarer Stützen damaliger Verfassungsgegner be-
deutungslos geworden sind, nämlich: Militär, Großgrundbesitz und Schwerindustrie.6

Schließlich lässt sich das Eingangswort rückblickend noch in erweitertem Sinne auf 
die unterkomplex gebliebene Veröffentlichungssituation zur Genese der WRV bezie-
hen. Haben doch die Quellen zu ihrer Entstehung bislang nur sehr zum Teil amtliche 
oder sonstige Veröffentlichung gefunden.7 – Wenn dieses Defizit vorliegend angegan-
gen wird, so einmal zugunsten eines vertieften WRV-Verständnisses samt verfeinerter 
Überprüfungsmöglichkeit der zeitgenössischen Verfassungsinterpretationen. Zum an-
deren aber auch im Blick darauf, dass man sich schon seinerzeit in eine Linie mit ande-
ren großen in- und ausländischen Konstituanten stellte,8 ohne dabei freilich anschlie-
ßend zu einem vergleichbaren Profil einschlägiger Quellenwerke aufzuschließen.9

Dabei steht dieser Mangel der Weimarer Zeit in einem gewissen Gegensatz zu 
einer finanziellen Gemeinschaftsunterstützung von Reichspräsident Ebert, dem 
Reichsinnenministerium und der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, de-
nen das Verdienst zukommt, die Quellenedition zur Verfassunggebung der Frank-
furter Nationalversammlung als Vorgängerin der von Weimar i. Wes. abgeschlossen 

4 S. die gut 450-seitige Studie des Straßburger Germanisten E. VERMEIL über die WRV, mit dem 
Untertitel: Essai d’histoire et psychologie politiques, in der Versailles bzw. Reparationen nur völlig 
randhaft (S. 53, 58, 73, 77, 278, 443 f.) auffindbar sind. Zu Letzteren nur G. MEYER, S. 327 ff.

5 Dazu in der gen. Reihenfolge nur V. VALENTIN, Geschichte der dt. Revolution 1848–1849, 2. Bd. 
1931 (ND 1970), insbes. S. 183 ff. u. H. WILMS, Ausl. Einwirkungen auf die Entstehung des Grund-
gesetzes, 1999, S. 11 ff.; dieser Abgleich ist bei RÜRUP, S. 218, der ebenfalls mit dem hier zitierten 
Eingangswort von Preuß beginnt, unterlassen.

6 Vgl. bereits H.-J. WINKLER, Weimarer Demokratie, S. 13 u. dezidiert J. W. SIEDLER, Ein Leben 
wird besichtigt, 2000, S. 298; näher etwa zum Militär SONTHEIMER, S. 21 ff.; zur Schwerindustrie 
NIEKISCH, S. 55, 82 ff.

7 Vgl. bereits für Weimar nur ANSCHÜTZ, Verfassung, Einl. Bem. 8, Fn. 44 (S. 26) u. für unsere Zeit 
nur v. WEDEL, S. 181, Fn. 56, der den Mangel einer aktenmäßigen Erfassung beklagt, sowie zu den 
Folgen für die Verfassungsgeschichtsschreibung nur GUSY, Reichsverfassung, S. 59: „Wirken und 
Wollen der Nationalversammlung sind bislang kaum erforscht“.

8 Vgl. die häufige Berufung auf die Frankfurter Nationalversammlung, näher KÜHNE, Reichsverfas-
sung, S. 132 ff., aber auch darüber hinaus von der am. u. franz. Menschenrechtserklärung über die 
belgische (1831) und Schweizer Verfassung (1848) bis hin zur Reichsverfassunggebung von 1867/71: 
Naumann (DDP), VA, S. 176 f. (18. Sitz., 31.3.1919), Beyerle (Z), VA, 367 f. (32. Sitz., 18.5.1919) u. zuvor 
bereits Däumig (USPD), RRK I, Sp. 226 ff. (7. Sitz., 19.12.1918). S. auch HEILFRON I, S. 1 ff.

9 Vgl. etwa zur Frankfurter Verfassunggebung 1848/49 die Editionen von DROYSEN, HASSLER, 
MOLDENHAUER u. WIGARD (Nws. bei KÜHNE, Reichsverfassung, S. 625 ff.) sowie zum 
Grundgesetz: DT. BUNDESTAG u. BUNDESARCHIV (Hrsg.), Der Parl. Rat 1948–1949, Bd. 1–14, 
1975–2009.



5

zu haben.10 Die damit gegebene Veröffentlichungsdiskrepanz zulasten Weimars ist 
indessen insofern abzuschwächen, als bei näherem Hinsehen seinerzeit immerhin 
wichtige Quellenveröffentlichungen zur WRV-Genese versucht worden sind.

Vornehmlich sind hierzu zwei Vorhaben zu nennen. Einmal das seinerzeit schon 
verlagsseitig angekündigte Großprojekt von Preuß, ein fünfbändiges „Staatsrecht der 
Deutschen Republik“11 zu schreiben, das aufgrund seines vorzeitigen Todes im Früh-
stadium stecken blieb. Angesichts alsbald verbreiteter Vorwürfe, die die WRV der 
Wirklichkeitsverkennung bis hin zu „banausischer Geschichtsvergessenheit“ ziehen 
und dies selbst aus dem Kreis von Parteifreunden, die am VerfA teilgenommen hat-
ten,12 begann das Vorhaben mit einem verfassungsgeschichtlich und -vergleichend 
 gedachten Band zur Entwicklung des Verfassungsstaats. Er sollte ausweislich eines  
überlieferten Teilstücks samt gewisser Vorveröffentlichungen13 die für die WRV 
 maßgeblichen Gedanken von Einheit und Freiheit historisch untermauern und damit 
dem – in zeitgenössischer Diktion – volksstaatlichen14 Verfassungswerk von Weimar 
zuarbeiten. Dies, indem Preuß15 gegen Geschichtsmächtigkeiten in obrigkeitsstaatlich-

10 Vgl. R. HÜBNER (Hrsg.), Aktenstücke u. Aufzeichnungen zur Geschichte der Frankfurter National-
vers. aus dem Nachlaß von J. G. Droysen (1924), ND 1967, S. X.

11 Dazu am genauesten FEDER, S. 26 f.; Zitat aus dem Untertitel des posthum von H. Hintze hrsg. 
Werks: PREUSS, Entwicklungen, das einen Teil des gepl. Bandes enthält; verlagsseitige Ankündi-
gung nach BREDT, Geist, S. 32, Fn. 1 u. W. JELLINEK, Schrifttum, S. 755 bereits 1920. – Demgegen-
über wären die nicht realisierten Vorhaben von VAM Zweigert (dazu s. u. III B 4a, bb), zus. mit 
H. Dorn einen Großkommentar zur WRV zu schreiben, und die Pläne von MVA Beyerle (dazu s. u. 
III B 2a, bb) zu eigener literarischer Aufarbeitung quellenmäßig eher nur bedingt relevant gewesen. 
Auch der Plan des VerfA-Vors. Haußmann (dazu näher s. u. III B 2a), eine Geschichte der dt. Politik 
der Kriegsjahre vom demokratischen Standpunkt aus zu schreiben, die vielleicht noch Weimar be-
rührt hätte, ist unverwirklicht geblieben.

12 Zitat des nachmaligen Min. H. Dietrich (DDP) aus dem Jahre 1923, Nws. u. näher zu ihm s. u. III B 
3b, aa; zuvor bereits BORNHAK, S. 15 u. HARTUNG, Grundlagen, S. 507; ähnl. hält ZORN, Verfas-
sung, S. 1, die WRV für verfehlt, da sie im Wes. Punkten dem Geiste des dt. Volkstums widerspre-
che; weitere Stellungnahmen bei SONTHEIMER, S. 187 ff. Entschieden a. A. der aufgrund seines 
Œuvres verfassungsgeschichtl. besonders interessierte O. BECKER, S. 33 ff.; eher vermittelnd TRIE-
PEL, Föderalismus, S. 207, wonach die WRV der geschichtl. Entwicklung vorausgeeilt sei.

13 S. den von H. Hintze posthum hrsg. 1. Bd.: PREUSS, Entwicklungen sowie seinen Aufsatz: Die „un-
deutsche“ Reichsverfassung (1924), SRF, S. 475 ff., der als rudimentäre Skizzierung des gepl. 1. Ban-
des verstanden werden kann. Entgegen FEDER, S. 26, der den überlieferten Teil dieses Bandes als 
„fast abgeschlossen“ einschätzt, dürfte das Werk „Entwicklungen“ kaum mehr als zur Hälfte fertig 
geworden sein; fehlen mit H. HINTZE, S. XIII f. doch wes. Teile wie die Behandlung des kontinen-
taleurop. Konstitutionalismus u. namentl. ein Eingehen auf den von Preuß hochgeschätzten Frhrn. v. 
Stein sowie auf den staatszugewandten dt. Liberalismus.

14 Zu Begriff u. Entstehung des Volksstaatsgedankens von Preuß, den er 1915 in seinem Buch „Das dt. 
Volk u. die Politik“ darlegte, gründlich LEHNERT, Verfassungsdemokratie, S. 273, Fn. 180, s. a. 
GILLESSEN, S. 83 ff.; weiter PREUSS, Volksstaat oder verkehrter Obrigkeitsstaat (1918), SRF, 
S. 365 ff. sowie DERS., Vom Obrigkeitsstaat zum Volksstaat (1921), PGS IV (Nr. 21), S. 157 ff.; zur 
homogenisierenden Begriffskritik der polit. Rechten s. SONTHEIMER, S. 211.

15 Vgl. DERS., Entwicklungen, z. B. S. 10, 12 u. passim; ebd., Einl. H. HINTZE, S. VIII f. S. a. PREUSS, 
Unser Parlamentarismus u. unsere ausw. Lage, PGS IV, Nr. 27 (S. 190). Ähnl. bereits sein Partei-
freund Haußmann in der Abschlußberatung der WRV, VRT 328, S. 2081 (69. Sitz., 29.7.1919), wonach 
sich in der WRV eine Entwicklung auspräge, an der das dt. Volk im Stillen schon seit einem Jahr-
hundert gearbeitet habe. – Geschichtspol. eindrucksvoll ergänzend GRUHLICH, insbes. S. 193 ff.
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monarchischem Sinne samt überkommenen Dominanzen entsprechend orientierter 
Darstellungen vorging und in der Bahn der von ihm mitgetragenen Historischen 
Rechtsschule genossenschaftlich-korporative Linien der Staatsentwicklung herauszu-
stellen und durch Aufweis dieses ebenfalls geistigen Erbguts der deutschen 
Verfassungs geschichte aktuell eine „politische Umstellung des Volksgeistes (zu) för-
dern“ suchte. – Jeweils zur WRV war daran anschließend, ohne dass dazu inhaltlich 
Näheres über liefert wäre, eine dogmengeschichtliche Darstellung geplant und als drit-
ter Band eine Urkundensammlung,16 deren Fehlen im hiesigen Zusammenhang beson-
ders zu bedauern ist. Lediglich von den als Verfassungskommentar vorgesehenen bei-
den Abschlußbänden liegt wiederum ein Teilstück vor.17

Des Weiteren kam es zu einem späteren Anlauf der 1928 gebildeten Historischen 
Reichskommission. Unter Leitung des renommierten Neuhistorikers und Initiators des 
Weimarer Kreises verfassungs- bzw. staatstreuer Hochschullehrer Meinecke betraute sie 
seinen Schüler Holborn damit, „ein kompendiöses Handbuch … über die Entstehung 
der Weimarer Verfassung … zu erarbeiten, das auch einen Dokumentenanhang vorse-
hen sollte“.18 Als diese Beauftragung mit Beginn der NS-Herrschaft 1933 ihr politisch 
bedingtes Ende fand, suchte Meinecke bei seinem Schüler noch als dokumentarische 
Minderlösung eine „relatio ex actis“ samt zugehörigen Materialien zu erreichen.19 Doch 
hatte er damit bei Holborn, der alsbald unter Mitnahme seiner Stoffsammlung emigrier-
te, weder zeitnah noch später Erfolg. Zwar bat er20 seinen Schüler nach dem Krieg er-
neut, das gesammelte Material „zu einer … besonderen Aktenpublikation der Jahre 
1917 ff. und der Entstehung der Weimarer Verfassung“ zu nutzen. Doch blieb auch 
dieser wiederholte Wunsch, dem Holborn anfangs noch gewogen schien,21 letztlich un-
erfüllt. – Im Ergebnis sollte es mithin für die 1. Deutsche Republik dabei verbleiben, 
bislang hinsichtlich der WRV-Entstehung dokumentarisch weniger aufgehellt zu sein 
als vergleichbare frühere oder spätere deutsche Verfassunggebung.22

Dieser Minderbefund ist nicht zuletzt deswegen bedauerlich, weil es ab 1933 zu 
unwiederbringlichen Verlusten kam. Dies einmal aufgrund NS-bedingter Verfolgungs-
maßnahmen, und zwar zunächst bei etlichen Politikern der Linken, die 1919 verfassungs-

16 Vgl. FEDER (Fn. 11), wobei gegenüber seiner dort wiedergegebenen Angabe zum 2. Bd. H. HINTZE, 
S. V, weniger klar von „rechtstheoretisch(er) Entwicklung“ spricht, die der Bd. bis Weimar habe 
bringen wollen.

17 FEDER (Fn. 11) u. der 1928 von Anschütz posthum hrsg. Bd.: PREUSS, Reich u. Länder, der auf dem 
Stand von 1921/22 (S. VII) die Präambel sowie die Art. 1–22 ohne Art. 15 f. u. 19 WRV behandelt u. 
damit bezogen auf sämtl. WRV-Artikel nur etwa ein Zehntel des vermutl. Geplanten bringt. Dabei 
ist lt. O. HINTZE, Bespr. HZ 140 (1929), S. 155 f. die Genese der einzelnen Artikel „mit eingehender 
Sorgfalt“ behandelt u. dem Werk, weil vom leitend beteiligten WRV-Urheber stammend, originaler 
Quellenwert zuzusprechen.

18 Näher mit Zitat HEIBER, S. 148; zur Rolle Meineckes im 1926 gegründeten „Weimarer Kreis“, 
s. DÖRING, S. 82 ff. Zur damals auch nat. Motivation s. u. B 1.

19 HEIBER, S. 154 u. RITTER, Einl., S. 53, Fn. 151.
20 Brief Meinecke an Holborn v. 1.12.1946, in: MW, Bd. 6 (1962), S. 262 (263).
21 Vgl. seinen früheren Brief an Meinecke v. 23.9.1946, in: MEINECKE, S. 246 (247).
22 Zur Dokumentationslage s. o. Fn. 9 sowie zu 1867/71 noch: F. v. HOLTZENDORFF/E. BEZOLD 

(Hrsg.), Materialien der dt. Reichs-Verfassung, 3 Bde., 1873 (ND 1976).
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beteiligt waren, wie ab 1944 bei solchen der Rechten, wobei in beiden Fällen Unterlagen 
vernichtet wurden oder sonst untergingen.23 Traten kriegsbedingte Verluste hinzu: sei es 
durch Luftkriegseinwirkung, sei es direkt nach Kriegsende durch faktischen Untergang 
von Sicherungsauslagerungen, sei es durch besatzungshoheitliche Wegführungen.24

Erfreulicherweise haben sich jedoch trotz der vorgenannten Verlustdimensionen 
namhafte Teile der während der Weimarer Republik im Reichstag befindlichen Haupt-
unterlagen der Nationalversammlung bis heute erhalten. Ausgegangen sei dabei von 
dem bei K. Schumacher und W. Jellinek25 genannten Aktenbestand, der bei Ersterem sie-
ben Positionen umfasst. Sie werden, soweit verfassungsbezüglich, nachstehend auf-
gegliedert wiedergegeben, wobei darüber hinaus – kursiv hervorgehoben – noch vier 
weitere einschlägige Bestände ergänzt sind:

Plenarebene (amtlich veröffentlicht)
– Stenographische Berichte über die Verhandlungen der verfassunggebenden 

deutschen Nationalversammlung, in: VRT 326–329
– Drucksachen der verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung bzw. 

Anlagen zu den vorst. Berichten, in: VRT 335–338

Verfassungsausschußebene (amtlich teilveröffentlicht)
– Bericht des Verfassungsausschusses – amtl. Protokollierung seiner 1. – 42. Sit-

zung (durch dazu abgestellte Beamte), in: VRT 336 (VA), d. h. ohne die ergänzen-
de 43. – 45. Sitzung

– Protokolle des Weimarer Verfassungsausschusses, 1919 (von K. Schumacher, S. 4 
als „Original“ bezeichnet), d. s. nur zum Interngebrauch eingeschränkt gedruck-
te Fahnen für den vorst. Bericht (VAT)

– Maschinenschriftl. Stenoabschrift der amtl. Protokollierung der Beratungen des Weima-
rer Verfassungsausschusses – einschl. dessen 44. Sitzung, d. i. Vorstufe der vorst. Pro-
tokolle, s. u. II A 1b u. C 1

– Sitzungsprotokolle des Verfassungsausschusses (handschriftl.) – über dessen 
1. – 45. Sitzung, d. i. die eigentliche Ausschuß- bzw. eigene Mitprotokollierung, 
freilich nur der Beratungsergebnisse, durch Schriftführer aus dem Kreis der Aus-
schußmitglieder (VAE), s. u. II A 2a

– Drucksachen des 8. (Verfassungs-)Ausschusses der verfassunggebenden deut-
schen Nationalversammlung – Nr. 1–378 (VAD), nur zum Interngebrauch einge-
schränkt gedruckt, s. u. C 4c

– WTB-Agenturberichterstattung über die 2. – 42. Sitzung des Verfassungsausschusses 
(WTB-A), s. u. II A 2b, B 1 u. 2

23 Z. B. 1933 bei den VerfA-Mitgliedern Cohn (USPD), Katzenstein (SPD) u. 1944 bei Graf Dohna (DVP); 
näher s. u. III B.

24 In der gen. Reihenfolge z. B. Nl. Ebert, Zweigert; bei Sicherungsauslagerung verbrannte Petitionen 
(s. u. Fn. 31); Nl. Naumann teilweise noch in Moskau.

25 K. SCHUMACHER, S. 4, wobei sich die dort unbeziff. 7 Positionen hier in folgender Reihenfolge 
berücksichtigt finden: 7, 1, 4 f., 3, 2, 6; W. JELLINEK, HDStR, S. 134.



8

Unterausschüsse als Subebene des Verfassungsausschusses (amtlich unveröffentlicht)
– betr. Redaktion, föderale Gesetzgebungsverteilung, Wahlsystem, näher s. u. C 4b
– Sitzungsprotokolle des Unterausschusses für – die Vorberatung der – Grund-

rechte (handschriftliche Eigenprotokollierung), s. u. II C 2d
– Drucksachen des vorst. Unterausschusses, s. u. II C 2b.

Entgegen jüngerer Verlustbehauptung26 sei damit betontermaßen klargestellt, dass die 
von Mitgliedern des VerfA zum Interngebrauch handschriftlich gefertigte Eigenproto-
kollierung in dessen Unterausschuß für die Vorberatung der Grundrechte nicht verlo-
ren ist.27 Verloren ist allerdings der mehrfach berichtete Band der Reichstagsbibliothek28 
mit sämtlichen Drucksachen des 8. (Verfassungs-)Ausschusses auch über die formelle 
Verfassunggebung hinaus. Dieser Verlust erweist sich jedoch als weitestgehend ersetz-
bar. Denn das Gros der Drucksachen, die ganz überwiegend Anträge von VerfA-Mit-
gliedern enthalten, zeigt sich, was W. Jellinek29 verschwiegen hat, dank textlicher Inkor-
poration in die amtlich edierten VerfA-Protokolle bewahrt. Des Weiteren lassen sich 
die gesuchten Drucksachen noch in verschiedenen anderen Archiv- bzw. Bibliotheks-
beständen zumindest teilweise auffinden30 und können auf diese Weise insgesamt fast 
lückenlos zusammengestellt werden. – Vollständig verloren sind demgegenüber die 
„Unmenge von … zur Verfassung eingegangenen Petitionen“, und zwar durch Ver-
nichtung am Ort der Sicherungsauslagerung unmittelbar nach Kriegsende.31

26 So bei K. BENDIX, S. 14, Fn. 1, 4.
27 Sie finden sich heute in BArch R 101/2894 (= früher – ausweislich des noch vorhandenen Deck-

blatts – im Reichsarchiv Sig. Abt. I, Abschn. XXXIII, Verfassung, Gruppe 1 Verfassung, Gruppe 1 I 
Nr. 6, Nebenakten 3, demgegenüber die 5. u. 6. Position bei K. SCHUMACHER, S. 4 mit versehentl. 
unrichtiger Abschnittsziffer).

28 Mit der damaligen Bibl.-Sig. C1459 f. vgl. W. JELLINEK, HDStR, S. 134 mit Fn. 14, K. SCHUMA-
CHER, S. 4 (2. Pos.), K. BENDIX, S. 14, Fn. 4. Der Band dürfte mit dem Brand der Reichstagsbibl. 
Anfang Mai 1945 untergegangen sein, dazu näher G. HAHN, Reichstagsbibliothek, S. 4, 78 f.

29 Zu formal DERS., HDStR, S. 134 „nicht veröffentlicht“; näher dazu s. u. C 4c, aa.
30 Näher dazu s. u. C 4c.
31 Zitat Präs. Fehrenbach (Z), VRT 328, S. 2193 (71. Sitz., 31.7.1919), ebd. Erledigungserkl. hstl. aller 

verfassungsbezügl. Petitionen, zu denen auch Massenpetitionen gehörten, vgl. L. RICHTER, Kirche, 
S. 270, Fn. 336. Zum Verlust näher G. SCHMID, S. 186, 199 zu Pos. I 3 „durch Schachtbrand“. Die in 
VRT 335, Nr. 92, 156, 233 u. passim aufgeführten Sammelverzeichnisse der Petitionen enthalten kei-
nerlei Inhaltsangaben; im Sachregister VRT 334, S. 5938 ff. finden sich unter „Verfassung“ nur weni-
ge näher konkretisierte Petitionen.

 Einzelne Eingaben finden sich indessen in amtl. Akten u. Nachlässen, z. B. bei RICHTER, wie vor, 
S. 445, Fn. 837, sowie in der Literatur; vgl. z. B. RADBRUCH, Staatsbürgerkunde, S. 180, der über 
eine Petition berichtet, die zu Art. 148 Abs. 3 WRV führte. Polit. beachtlich weiter etwa die bei HILL-
GER, S. 512 abgedruckte Petition von Elsaß-Lothringern, die in VRT 343, Nr. 2848 v. 23.4.1920 unter 
IV a nur generell erwähnt ist und am gl. Tag kurz vor Ende der Nationalvers. in ihrer 176. Sitz. 
(VRT 333, S. 5684) ohne Aussprache für erledigt erklärt wird, sowie die Petition der Sprachlehrerin 
Edith Fuchs aus Bad Harzburg betr. Einladung des Präs. Wilson zum Besuch Deutschlands, vgl. 
VRT 339, Nr. 1279 unter VI e vom 18.10.1919, über die lt. VRT 330, S. 3601 (112. Sitz., 29.10.1919) ohne 
Aussprache zur Tagesordnung übergegangen wurde. Interessant auch die Petition für ein Reichs-
aufklärungsamt (s. StadtA Weimar, NA III–1–58/1).
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Wie weit das Spektrum dieser Eingaben an die Nationalversammlung reichte, 
zeigt das rare Beispiel einer monographisch aufgearbeiteten Petition an die National-
versammlung, die von afrodeutschen Schutzgebietsangehörigen aus Kamerun ausging 
und sich in Archivbeständen zum Reichskolonialamt erhalten hat. Indem sie auf eine 
Verbesserung der dortigen Rechts- und namentlich Eigentumsordnung gerichtet war,32 
ging sie 1919 von der letztlichen Rückgabe dieser Kolonie an Deutschland aus, was 
damals hiesigen Forderungen und Hoffnungen bis in die Reihen der SPD33 entsprach 
und auch in der WRV (Art. 6 Nr. 2) Ausdruck fand.

Diese Erwähnung veranlasst indessen zugleich, das Anliegen der vorliegenden 
Untersuchung einzugrenzen. So reizvoll es sein könnte, geht es nicht darum, inzwi-
schen völlig Versunkenem nachzugehen. Es geht vielmehr darum, sich der Entste-
hungsgeschichte von Weimar in höherem Maße zu widmen als bislang geschehen, um 
damit den Blick auf demokratische Wurzeln der hiesigen Verfassungsgeschichte zu 
vertiefen. Der positive Eigenstand der Untersuchung soll darin bestehen, dass die Dar-
legung der WRV-Genese gegenüber dem reichlich vorhandenen und namentlich staats-
rechtlichen Schrifttum ab 191934 dezidierter und eingehender erfolgt. Sie will diesem 
dabei gewissermaßen vorausliegen, es dadurch ergänzen und mag letztlich auch  
zu alternativgeschichtlichem Sinnieren einladen. Doch ist primärer Sinn und Zweck 
der Untersuchung, dass sich aufgrund der genetisch gewinnbaren Erkenntnisse zwei 
 Aspekte der Verfassungshandhabung verlässlicher als bisher ausmessen lassen: näm-
lich schon seinerzeit festgestellte Divergenzlagen35 zwischen Verfassung und Verfas-
sungswirklichkeit und damit verbunden zugleich die Konkretion persönlicher juristi-
scher Verantwortlichkeit bei Auslegungsentfernungen wie -verwerfungen in der 
Weimarer Staatspraxis und der damaligen Staatsrechtswissenschaft.

Indessen geht es nicht nur um Aufklärungsgewinn für die Vergangenheit. Hat 
doch bei Entstehung des Grundgesetzes der politische Glaube an das Versagen der 
WRV große Tragweite gehabt, sodass es in vielem als Gegenbild zu Weimar geschaffen 
worden ist.36 Mittelbar bleibt deshalb auch für die heutige Verfassungsinterpretation 
die WRV noch relevant,37 und zwar einschließlich ihrer Genese, deren verbesserter 

32 Näher zur Petition von Martin Dibobe u. a., zu der es noch vor dem Versailler Veto gekommen ist, 
Stefan GERBING, Afrodeutscher Aktivismus, Interventionen von Kolonisierten am Wendepunkt 
der Dekolonisierung Deutschlands 1919, 2010, S. 65 ff. S. a. in diesem Zusammenhang die von Kolo-
nialmin. Bell (Z) berichtete internat. Bittschrift dortiger Eingeborener an den König von Spanien um 
Erhaltung Kameruns als dt. Schutzgebiet, VRT 330, S. 3024 (96. Sitz., 11.10.1919). Zum Hintergrund 
GRÜNDER, Kolonien, S. 172 u. nachst. Fn.

33 Dazu nur der Sammelband von A. MANSFELD (Hrsg.), Sozialdemokratie u. Kolonien, 1919 (ND 
Münster 1987). S. a. die Petition auf „angemessenen Vertretung der Kolonialdeutschen im Reichs-
tag“ in den an Regierungsstellen gelangten, von Preuß mitgeteilten „Anregungen“ für die 2. Les. des 
VerfA (VAD, Nr. 74 v. 3.6., S. 3) u. seine Erwähnung schon zuvor, VA, S. 242 (22. Sitz., 4.4.1919).

34 Dazu nähere Hinweise s. u. 3.
35 Dazu zuletzt Dohna (MVA) 1931, nach DÖRING, S. 103 u. schon zuvor s. u. B 3b.
36 So nur Th. MAUNZ, Dt. Staatsrecht, 19. Aufl. 1973, S. 7 im Blick auf den Herrenchiemseer Verfas-

sungskonvent, wobei ebd. lediglich eine einzige abw. Stimme erwähnt wird.
37 Man beachte die quantitativ beträchtl. Aufweise von WRV-Rückgriffen, und zwar auch außerhalb 

der durch Art. 140 GG inkorporierten WRV-Vorschriften, in den BVerfGE-Registerbänden.


